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Das Thema Altersversorgung
rückt in dieser Zeit der Reformen
auch bei Ärzten und Führungs-
kräften im Krankenhaus immer
stärker in den Focus. Gemeinsam
mit dem Versorgungswerk Kli-
nikRente bietet der VLK den
Mitgliedern ab Januar 2005 des-
halb einen zusätzlichen Service.

Bisher war alles recht einfach:
Eine vergleichsweise hohe Rente
aus dem Versorgungswerk, zu-
sätzliche Rente aus ZVK oder
VBL und einen bestimmten Teil
Eigenvorsorge waren die typi-
schen Bausteine der Altersver-
sorgung des angestellten Arztes.
Jetzt ändert sich diese Situation
mehr und mehr. Es stellen sich
Fragen:

Welches Leistungsniveau bieten
die Ärzteversorgungswerke lang-
fristig? Habe ich die Möglichkeit,
Alternativen zur VBL/ZVK zu
nutzen? Ist es sinnvoll, in der
ZVK/VBL zu bleiben? Welche
Möglichkeiten steuerlich sinnvol-
ler Altersversorgung gibt es für
mich? Kann ich die Entgeltum-
wandlung nutzen, und wenn ja in
welcher Höhe?

Das sind Fragen,die Ärzte immer
häufiger beschäftigen. Auch an
den VLK werden diese verstärkt
herangetragen. Deshalb haben
die VLK-Gremien im Dezember
2004 einer Kooperation mit dem
Versorgungswerk KlinikRente
zugestimmt. Dieses Branchen-
versorgungswerk setzt einen trä-
gerübergreifenden Standard, bie-
tet alle Durchführungswege der
betrieblichen Altersversorgung

und ist auf Initiative des BDPK –
Bundesverband Deutscher Pri-
vatkrankenanstalten e.V.gemein-
sam mit dem Fachverband für be-
triebliche Versorgungswerke e.V.
entstanden.

Sicherheitsarchitektur
KlinikRente steht seit der Sys-
temumstellung der Zusatzversor-
gung im öffentlichen und kirch-
lichen Dienst allen deutschen
Krankenhäusern, gleich welcher
Trägerschaft, als Standard für die
Entgeltumwandlung zur Verfü-
gung. KlinikRente wird von ei-
nem Konsortium renommierter
Rentenversorger getragen. In ei-
nem von der Bundestarifkom-
mission des BDPK durchgeführ-
ten aufwendigen Ausschrei-
bungsverfahren wurden Allianz,
Victoria und Swiss Life ausge-
wählt und zu einem Trägerkon-
sortium verbunden.

Garantie
KlinikRente bietet eine echte
Leistungsgarantie. Im Gegensatz
zum Erwerb eines Punktwertes,
wie zum Beispiel in der gesetz-
lichen Rentenversicherung oder
den öffentlichen und kirchlichen
Zusatzversorgungskassen
(KZVK/ZVK/VBL), kann die
verbindlich zugesagte Rente nie-
mals weniger werden. Für die Er-
füllung dieser Leistungsgarantie
stehen große Versicherungs-
unternehmen dem Arzt gegenü-
ber in der Pflicht.Auch eine Ren-
tenminderung durch einen Ein-
griff in die Satzung des Renten-

trägers ist nicht möglich. Dazu
kommt, dass Überschüsse die ge-
zahlten Renten zusätzlich aufbes-
sern. Zudem bietet die träger-
übergreifende Branchenlösung
KlinikRente für die seit dem
01.01.2005 gesetzlich vorgege-
bene Portabilität eine sichere und
für alle Beteiligten unkompli-
zierte Lösung.

KlinikRente plus
Die PremiumVorsorge Klinik-
Rente plus bietet besonders Ärz-
ten und Führungskräften im
Krankenhaus umfangreiche
Möglichkeiten für die zusätzliche
Altersvorsorge. Mit KlinikRente
plus steht eine Konzeption zur
Verfügung,die für die Entgeltum-
wandlung von hohen Beträgen
ebenso geeignet ist wie für die
Ablösung von VBL und ZVK.
Über die Möglichkeiten, leitende
Ärzte von der VBL oder anderen
vergleichbaren Zusatzversor-
gungskassen ohne „Gegenwert-
zahlungen“ abzumelden, berich-
tet „Arzt und Krankenhaus“ in
der nächsten Ausgabe.

Persönliche Internet-
Hotline-Beratung
Viele Antworten auf allgemeine
Fragen betrieblicher Altervor-
sorge finden Sie ab sofort unter
www.leitende.klinikrente.de.
Eine Hotline ist ab 19.01.2005 un-
ter 02238 – 570762 jeden Mitt-
woch 14.00 Uhr – 18.00 Uhr ver-
fügbar.

Altersvorsorge

VLK-Beratungsservice mit KlinikRente


